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Vergilbung – Blattverlust - weiches Gewebe
Gummirüben – Gipfeltreffen

Maximaler Einsatz zur Erforschung und Bekämpfung - Taskforce gegründet

von DR. STEFAN STRENG Vorsitzender des Verbands
 Süddeutscher Zuckerrübenanbauer

Vor allem in den Zuckerrüben-Anbau-
gebieten Baden-Württembergs und 
Frankens aber auch in Rheinland-Pfalz 
Ist seit Mitte August eine allmähliche 
und im Zeitablauf massiv zunehmen-
de Aufhellung des Blattapparats der 
Zuckerrüben sichtbar geworden. Dass 
es sich dabei nicht um die vor allem 
2020 heftig aufgetretene viröse Ver-
gilbung handelt, war schnell schon 
optisch festzustellen, weil die Auf-
hellungen unter anderem nicht die 
typische Kreisform der Viruserkran-
kung aufwiesen.

Vieles deutete zunächst darauf hin, 
dass es sich um die bakterielle Krank-
heit SBR (Syndrom niedriger Zuckerge-
halte) handeln könnte, die seit mehr 
als 10 Jahren im Südwesten Deutsch-
lands beobachtet wird. Allerdings war 
dort bisher nur eine relativ langsame 
Ausbreitung in Richtung Nordosten re-
gistriert worden. Die rasante Entwick-
lung der Symptome und die dramati-
sche Zunahme der betroffenen Flächen 
legten den Schluss nahe, dass es sich 
bei der in 2023 auftretenden Proble-
matik nicht nur um eine einfache Ex-
pansion der SBR handeln kann.

Neues Bakterium in der RübeBei Laboruntersuchungen von er-
krankten Rüben wurde festgestellt, 
dass häufig neben dem die SBR-aus-
lösenden Bakterium mindestens ein 
weiterer Krankheitserreger zu finden 
war. Dabei handelt es sich um zwar 
ebenfalls um ein Bakterium, dieses ge-
hört aber zu einer anderen Gattung, 
die bisher nur in Erkrankungen bei 
Kartoffeln, Äpfeln und Wein auffällig 
geworden war. Diese Bakterien sind 
extrem klein, haben keine Zellwände 

und können außerhalb von Pflanzen 
und Insekten nicht überleben. Diese 
primitiv erscheinenden Eigenschaften 
machen die Suche nach Bekämpfungs- 
oder Vermeidungsstrategien schwer.

Bei den Proberodungen zur Kampa-
gne und in der laufenden Versuchstä-
tigkeit der Arbeitsgemeinschaften der 
süddeutschen Rübenanbauerverbände 
zeigte sich, dass die Problematik des 
diesjährigen Krankheitsbefalls weit 
über die Aufhellung der Blätter hin-
ausgeht. Die befallenen Zuckerrüben 
verlieren im Laufe der Zeit schnell an 
Blattwerk. Auch Feinwurzeln, die für 
die Wasser- und Nährstoffaufnahme 
essenziell sind, sterben ab. Der Rü-
benkörper weist einen sehr niedrigen 

Zelldruck auf, so dass das Pflanzen-
gewebe eine gummiartige Konsistenz 
annimmt. Dieser Effekt ist vor allem 
an der Wurzelspitze festzustellen. Da-
durch sitzt die Rübe nicht mehr fest 
im Boden, sondern ist spielend leicht 
herauszuziehen.

Es steht zu befürchten, dass durch 
diese Veränderung der Eigenschaften 
auch die Lagerfähigkeit nach der Ernte 
deutlich eingeschränkt werden könn-
te. Daraus ergeben sich Fragestellun-
gen im Hinblick auf die diesjährige 
Ernte, Logistik und Verarbeitung ins-
besondere bei hohen Temperaturen. 
Diesen ist mit organisatorischen Maß-
nahmen zu begegnen, soweit dafür die 
Möglichkeit besteht.

Die Herausforderung für zukünftige 
Anbaujahre liegt nun darin, Wege für 
die Bekämpfung oder zumindest die 
Eindämmung der neuen Rübenkrank-
heit zu finden. Langfristig steht da-
bei natürlich die Pflanzenzüchtung 
im Vordergrund, die es bisher immer 
geschafft hat, neu auftretenden Prob-
lemen, wie einst der Rhizomania oder 
den Nematoden Herr zu werden. Al-
lerdings ist das keine leichte Aufga-
be, denn es handelt sich um ein dif-
fuses Krankheitsbild mit möglicher-
weise sehr komplexen Auslösern. Die 
grundsätzliche Lösung wird deshalb 
voraussichtlich einige Zeit in An-
spruch nehmen.

Kurzfristige Maßnahmen
Übergangsweise muss deshalb unter-
sucht werden, ob durch agronomische 
Maßnahmen wie Bodenbearbeitung, 
Fruchtfolge und Pflanzenschutzmittel-
einsatz gegen die Gummirüben-Krank-
heit etwas zu bewirken ist. Unter Um-
ständen kann dabei auf Erfahrungen 
zurückgegriffen werden, die vor eini-
gen Jahren in Serbien, Kroatien und 
anderen Balkanstaaten mit dieser oder 
zumindest einer ähnlichen aussehen-
den Rübenkrankheit gesammelt wur-
den.
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Ausg. Erscheinungs- Anzeigen- Redaktionelle
termin* schluss* Schwerpunkte * Geringfügige Terminänderungen vorbehalten.

1/2024 05. März 25.01.2024 Vorbereitung zur Aussaat: Sägeräte und Saatbettbereitung, Kampagne 2023, Biorübenanbau,
Mineraldüngung, Technik im Pflanzenschutz, mechanische Unkrautbekämpfung, Unkrautbekämpfung
im Nachauflauf, Krankheiten und Schädlinge an den jungen Rüben: Schadbild, Biologie,
Bekämpfung, Schnecken, Mikronährstoffe, Blattdüngung.

2/2024 07. Mai 28.03.2024 Feldaufgang, Spätverunkrautung, Beregnung, Spurennährstoffe, Blattkrankheiten:
Monitoring, Schadschwellen und Bekämpfung; Rübenfäulen: Schadbild und Bekämpfung

3/2024 23. Juli 13.06.2024 Schosserbekämpfung, Stoppelbearbeitung, Sommerfurche, Nematoden, Zwischenfrüchte,
Grunddüngung und Kalk, Vorbereitung der Kampagne, Verwertung von Nebenprodukten,
Bioethanol, Logistik der Rübenernte: Reinigung, Laden, Transport.

4/2024 01. Oktober 22.08.2024 Zuckerrübenkampagne, Rodung, Erntemaschinen, Frostschutz, sachgerechte Rübenlagerung
und Mietenpflege, Herbstfurche, Verwertung von Nebenprodukten, Pressschnitzelvermarktung und
Lagerung, Zuckerrüben als nachwachsender Rohstoff.

5/2024 17. Dezember 07.11.2024 Rückblick auf das Rübenjahr: Pflanzenschutz, Krankheiten; aktueller Kampagnebericht,
Überlegungen zum Kauf von Maschinen und Geräten, Wirtschaftsmeldungen,
Sortenempfehlungen 2025.

Eingangstermin für Druckunterlagen jeweils 14 Tage vor Erscheinungstermin.
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 Format- und Zeitungsformat 240 x 340 mm (B x H)
Spaltenangaben: Satzspiegel 216 x 314 mm (B x H)

Spalten/Spaltenbreite 4 / 51 mm
Stegbreite 4 mm

Anschnitt nicht möglich!

 Anzeigenformate:

Kennung Anzeigenformate Breite x Höhe in mm Preis/4c

lA 1/1 Seite 216 x 314 6.100,- EUR

lB 1/2 Seite hoch 106 x 304 oder

lC quer 216 x 152 3.500,- EUR

lD 1/3 Seite hoch 70 x 304 oder

lE quer 216 x 102 2.650,- EUR

lF 1/4 Seite Spalte 51 x 304 oder

lG hoch 106 x 152 oder

lH quer 216 x 76 2.100,- EUR

lI 1/8 Seite Spalte 51 x 152 oder

lJ hoch 106 x 76 oder

lK quer 216 x 38 1.150,- EUR

lL 1/16 Seite hoch 51 x 76 700,- EUR

Anzeigenformate & Preise Preisliste Nr. 53 vom 01.01.2024

1/1 Seite 1/2 Seite

1/8 Seite 1/16 Seite

1/3 Seite 1/4 Seite



 Blickfeldanzeigen - Sonderformen und Platzierungen:

Kennung Anzeigenformate Breite x Höhe in mm Preis/4c

lM Seite 3 inklusive 216 x 314 und

Griffecke (Titelseite) 51 x 51 7.300,- EUR

lN Letzte Seite 216 x 240 5.300,- EUR

lO Doubleanzeigen 2x 70 x 314 4.600,- EUR

lP Panoramaanzeigen

1/1 Panorama 452 x 314 11.000,- EUR

1/3 Panorama 452 x 102 4.200,- EUR

lQ Inselanzeige* 106 x 85 2.450,- EUR

lR Diagonalanzeige* 216 x 85 3.300,- EUR

* Insel-/Diagonalanzeigen sind alleinstehende Anzeigen die von redaktionellem Text umrahmt sind!

 Weitere Sonderformate auf Anfrage möglich!

 Motivwechsel: in Regionalausgaben   Zuschlag je Wechsel 700,- EUR

 Private Kleinanzeigen: bis 5 Zeilen 25,- EUR
je weitere Zeile 4,- EUR

 Rabatte: bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten

Malstaffel ab 3 Anzeigen 5%
ab 5 Anzeigen 10%

Mengenstaffel ab 2 Seiten 5%
ab 4 Seiten 10%

 Anzeigenverwaltung:
VSZ, Marktbreiter Straße 74, 97199 Ochsenfurt
☏ 09331 91-256  09331 91-874 @ anzeigen@dzz-online.de

Anzeigenformate & Preise

1/1 Seite (S. 3) + Griffecke (Titel) 1/1 Seite (Letzte)

1/3 Panorama Insel-/Diagonalanzeige

2x 1/3 Seite Doubleanzeigen 1/1 Panorama
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auszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne daß hier-
aus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen die Anzeigenverwaltung erwachsen.

15 Die Anzeigenverwaltung liefert auf Wunsch einen Anzeigenausschnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigenauftrages es
rechtfertigen, werden mindestens zwei Kopfbelege oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung der Anzeigenverwaltung.

16 Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter Druckstöcke, Ma-
tern und Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.

17 Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruch aus Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamt-
durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die Auflage des vergangenen Kalenderjahres um
mehr als 20 v. H. sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben wurde, daß dieser vor Erscheinen der
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18 Bei Ziffernanzeigen wendet die Anzeigenverwaltung für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Sie übernimmt darüber hinaus keine Haftung. Ein schreibebriefe und Eilbriefe
auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Anzeigenverwaltung behält sich im Inter-
esse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Mißbrauch des Zif-
ferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist
die Anzeigenverwaltung nicht verpflichtet.

19 Druckunterlagen werden nur auf Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei
Monate nach Erscheinen der Anzeige.

20 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Würzburg.

Zusätzliche Bedingungen der Anzeigenverwaltung:
a) Für jede Ausgabe ist ein besonderer Abschluß zu tätigen. Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf den sei-

ner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlaß, wenn er zu Beginn der Frist ei-
nen Auftrag abgeschlossen hat, der auf Grund der Preisliste zu einem Nachlaß von vornherein berechtigt.

b) Die Anzeigenverwaltung wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haf-
tet jedoch nicht, wenn sie von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftra-
ges verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Be-
hauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

c) Bei blatthohen Anzeigen wird die volle Satzspiegelhöhe berechnet.
d) Platzierungsvorschriften sind nur dann verbindlich, wenn ein Platzierungszuschlag von 25% bezahlt wird.
e) Der Auftraggeber hat den richtigen Abdruck seiner Anzeigen sofort bei Erscheinen zu überprüfen. Die Anzeigenverwaltung

erkennt Zahlungsminderungen oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei Wiederholung der gleiche Fehler unterläuft, ohne
daß eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt ist. Bei mehrfarbigen Anzeigen berechtigen geringfü-
gige Farbabweichungen nicht zur Zahlungsminderung. – Ein Schadensersatz beschränkt sich im äußersten Fall nur auf die
Nachholung der fehlerhaften Anzeige, alle weitergehenden Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

f) Für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen und nicht ausgeführte Beilagenaufträge wird kein
Schadenersatz geleistet. Dies gilt auch bei Nichterscheinen der Zeitung in Fällen höherer Gewalt oder bei Störung des Ar-
beitsfriedens.

g) Beilagen sind gefalzt anzuliefern. Die Anzeigenverwaltung behält sich vor, in die gleiche Ausgabe weitere Beilagen einzu-
legen. Konkurrenzausschluß bei Beilagen nicht möglich.

h) Abbestellungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen.
i) Die Anzeigenverwaltung behält sich vor, Anzeigen nur gegen Vorkasse zu veröffentlichen.
k) Erfolgt beim Bankeinzugsverfahren eine Rückbelastung an die Anzeigenverwaltung, die der Kunde zu vertreten hat, so hat

der Kunde die entstehenden Kosten zu tragen. Bruttorechnungsbetrag und Kosten sind fällig. Skontobeträge verfallen.
l) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Ver-

fügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, die Anzeigenverwaltung von Ansprüchen Drit-
ter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen die Anzeigenver-
waltung erwachsen. Die Anzeigenverwaltung ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch
sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keiner-
lei Ansprüche gegen die Anzeigenverwaltung zu.

1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung zum Zwecke der Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden in einer Druckschrift.

2 Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Ab-
schlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres (höchstens aber
6 Ausgaben) seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der in Nummer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag ge-
nannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die die Anzeigenverwaltung nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber,
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Ab-
nahme entsprechenden Nachlaß der Anzeigenverwaltung zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nichterfül-
lung auf höherer Gewalt im Risikobereich der Anzeigenverwaltung beruht oder wenn der Auftraggeber im Falle von Preis-
erhöhungen, statt ein ihm vorbehaltenes oder später eingeräumtes Rücktrittsrecht auszuüben, der Anzeigenverwaltung zu
den neuen Preisen bis zur Erreichung des ursprünglich vereinbarten Auftragswertes fortsetzt.

5 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter um-
gerechnet.

6 Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, daß der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon ab-
hängig gemacht hat.

7 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solch e vom Verlag
deutlich mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht.

8 Die Anzeigenverwaltung behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses - wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen der Anzeigenver-
waltung abzulehnen. Beilagenaufträge sind für die Anzeigenverwaltung erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und
deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zei-
tung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert die Anzeigenverwaltung unver-
züglich Ersatz an. Die Anzeigenverwaltung gewährleistet die für den belegten Text übliche Druckqualität im Rahmen der
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beein-
trächtigt wurde. Weitergehende Haftungen für die Anzeigenverwaltung sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen inner-
halb vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Für Fehler aus telefonischen Übermitt-
lungen jeder Art übernimmt die Anzeigenverwaltung keine Haftung.

11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtig-
keit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auttraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht frist-
gemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde
gelegt.

13 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg sofort, spätestens aber 14 Tage nach Ver-
öffentlichung der Anzeige, übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-
einbart ist.

14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 1% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank sowie die Einziehungskosten berechnet. Die Anzeigenverwaltung kann bei Zahlungsverzug die weitere Aus-
führung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. Bei Konkursen und Zwangsverfahren entfällt jeglicher Nachlaß.
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Anzeigenverwaltung berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vor-
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